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Anwendung des HMWEVL-Erlasses vom 02.09.2015 „Geschwindigkeitsbe- 

schränkungen über längere Strecken außerhalb geschlossener Ortschaften — 

Verstetigung des Verkehrsflusses“ nach Änderung der Allgemeinen Verwal- 

tungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zum 30.05.2017 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

(HMWEVL) hat am 02.09.2015 einen Erlass herausgegeben, wonach es auf Stre- 

ckenabschnitten von weniger als einem Kilometer Länge (zwischen zwei Geschwin- 

digkeitsbeschränkungen) außerhalb geschlossener Ortschaften grundsätzlich sach- 

. gerecht ist, als zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h anzuordnen, soweit dies die 

örtlichen Gegebenheiten zulassen. Zweck des HMWEVL-Erlasses ist es, die Ver- 

kehrssicherheit auf kurzen Wegstrecken (weniger als ein Kilometer Länge) auf den 

sog. Landstraßen in Hessen zu erhöhen. Der HMWEVL-Erlass vom 02.09.2015 defi- 

niert allgemein die Gefahrenlage, die von diesen Strecken ausgeht. 

Seit Inkrafttreten der Änderungsverwaltungsvorschrift zur VwV-StVO am 30.05.2017 

existiert eine von dem HMWEVL-Erlass vom 02.09.2015 abweichende Regelung. 

Insbesondere wird in dieser Regelung im Gegensatz zum genannten HMWEVL- 

Erlass auf einen kürzeren Streckenabschnitt abgestellt (weniger als 600 Meter Län- 

ge). 

Die betreffende Bundesregelung zielt jedoch genauso wie der HMWEVL-Erlass da- 

rauf ab, die Verkehrssicherheit auf kurzen Wegstrecken zu erhöhen, indem durch die 
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Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 70 km/h spontane Beschleuni- 

gungsvorgänge auf den jeweiligen Streckenabschnitten unterbunden werden sollen. 

Der vom Bund seinerzeit für rechtmäßig erklärte HMWEVL-Erlass vom 02.09.2015 ist 

insoweit in der bundesrechtlichen Regelung nach Ziffer II letzter Absatz, Rn. 4a zu 

Zeichen 274 „Zulässige Höchstgeschwindigkeit" VwV-StVO aufgegangen. Diese 

bundesrechtliche Regelung löst den HMWEVL-Erlass vom 02.09.2015 ab und führt 

den dem HMWEVL-Erlass zugrunde liegenden Schutzgedanken konsequent fort. 

Hiervon ausgehend bitte ich darum, in entsprechenden Fällen künftig allein auf die 

vorgenannte Regelung der VwV-StVO abzustellen und nicht mehr auf den HMWEVL- 

Erlass vom 02.09.2015. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass es — genauso wie in den bishe- 

rigen Fällen gemäß dem HMWEVL-Erlass vom 02.09.2015 — auch nach der am 

30.05.2017 in Kraft getretenen Neuregelung zu :Geschwindigkeitsbeschränkungen 

auf „kurzen Streckenabschnitten“ in der VwV-StVO (Ziffer Il letzter Absatz, Rn. 4a zu 

Zeichen 274) stets einer Einzelfallentscheidung der Straßenverkehrsbehörde auf 

Grundlage des $ 45 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 9 Satz 3 StVO bedarf. 

Die seinerzeit unter Berücksichtigung des HMWEVL-Erlasses vom 02.09.2015 er- 

gangenen Anordnungen sind nicht zurückzunehmen, sofern die jeweilige Einzelfall- 

entscheidung unter Beachtung der Vorgaben des $ 45 Abs. 1 Satz 1. V.m. Abs. 9 

StVO erfolgt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
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